


duale Struktur der katholischen Kirche

Pfarrei

Bistum

Gesamtkirche

Pastoralraum

Bischofskonferenz

Bistumsregionalleitung

Kanonische Struktur

Kirchgemeinde

Landeskirche

Diöz. Finanzkomm.

RKZ

Staatskirchenrechtl. Struktur

Kirchgemeindeverband



Wahlverfahren



Recht



Wahlverfahren Synode

MAJORZ PROPORZ

Anwendung Behörden Parlamente

Bedeutung Mehrheitswahlrecht
→ Personenwahl

Verhältniswahlrecht
→ Partei- und Personenwahl

Wahlgänge 1. WG: Absolutes Mehr
2. WG: Relatives Mehr

Relatives Mehr

Listen leere Wahlliste
handschriftlich ausgefüllt

vorgedruckte Parteilisten 
oder leere Wahlliste

Wählbar alle Stimmberechtigten nur offizielle Kandidat(inn)en

Besonderheiten kein Kumulieren Kumulieren und 
Panaschieren

Synode

Mehrheitswahlrecht
→ Personenwahl

Relatives Mehr

vorgedruckte Wahlliste, 
sofern Kandid. ≤ Sitze

alle Stimmberechtigten

kein Kumulieren



Wahlverfahren: Übersicht

Wahlform Methode Besonderes

Urnenwahl 
in 5 Wahlkreisen

Majorzwahl im 
Listenverfahren 
mit relativem Mehr

Wahlliste ist 
vorgedruckt

geheime Wahl

Majorzwahl

Majorzwahl im 
Listenverfahren

In der KGO geregelt
In der Regel: 
Majorzwahl im 
Listenverfahren 

geheime Wahl Majorzwahl
Leere Wahlzettel 
zählen für abs. Mehr!

Leitung der Pfarrei

Kirchgemeindepräsidium

Synode

Kirchgemeinderat

RPK und Wahlbüro



Wahlzettel und 

Stimmen



Gültigkeit von Wahlzettel und Stimmen

1 Wahlzettel
a) ungültig
• nicht amtlich

• nicht handschriftlich ausgefüllt

• der Wille ist nicht eindeutig zu 
erkennen

• ehrverletzende Äusserungen

b) gültig 
• Leere Wahlzettel, enthält 

keinen Namen

• Wahlzettel mit leeren Zeilen

16 Stimmen
a) zu streichende Stimmen  

(ungültige Stimmen)
• Namen nicht wählbarer 

Personen

• Namen nicht identifizierbarer 
Personen

• Wiederholungen von Namen 
(Kumulieren ist nicht erlaubt)

• mehr Namen als Personen zu 
wählen sind → die letzten 
Namen sind zu streichen

b)  gültig 
• leere Zeilen auf gültigen 

Wahlzetteln

• Auch «wilde» Kandidat*innen 
sind zu zählen.

Bischof Felix Gmür

Koch Pia 

ungültig

Wiederholung 
(ungültig)



Gültigkeit bei Briefwahl

Brieflich eingereichte Stimm- und Wahlzettel sind zudem ungültig, 
wenn:

1. sie nicht ins Stimmzettelcouvert eingelegt sind;

2. der Stimmrechtsausweis nicht unterzeichnet ist;

3. die Sendung mehr Stimmzettelcouverts als 
Stimmrechtsausweise enthält;

4. das Stimmzettelcouvert auch den Stimmrechtsausweis 
enthält;

5. das Stimmzettelcouvert mehr als einen Stimm- oder 
Wahlzettel pro Wahl enthält (z. B. 2 oder mehr Wahlzettel 
für die Wahl des Präsidenten).



Listenwahlverfahren im Majorzsystem

Wahlzettel
• gültig:  1

• ungültig:

• leer:

Stimmen
a) Synodalen 
    (max. 16 Namen)

• ungültig: 2

• leer:  1

• gültig:  13

Bischof Felix Gmür

Koch Pia 

ungültig

Wiederholung  = ungültig



Absolutes Mehr beim Listenverfahren

§ 31: Massgebend für die Wahl im ersten Wahlgang ist das 
absolute Mehr.

§ 31a: Die Zahl der massgebenden Stimmen wird durch die 
doppelte Zahl der zu wählenden Behördenmitglieder geteilt. 
Die nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute Mehr.

StWG 2014

§ 29 Abs. 2: Bei Majorzwahlen sind auf Wahlzetteln für die 
Wahl mehrerer Personen die leeren und ungültigen 
Stimmen auszuscheiden und auszuzählen.

StWV 2014



Wahlprotokoll



Wahlprotokoll: Übersicht



Synodenwahl



Wahlprotokoll: Synode

Aus Dropdown-
Liste







Wahl des 

Kirchgemeinderats



Wahlprotokoll: Kirchgemeindepräsidium

Wenn nur eine Person zu 
wählen ist, entfällt die 
Unterscheidung von leerem 
Wahlzettel und leere Stimme.

Das absolute Mehr errechnet 
sich aufgrund der gültigen = 
massgebenden Wahlzettel.
Gewählt ist, wer das absolute 
Mehr erreicht hat.

Kontrolle: so viele Stimmen 
wie Wahlzettel.



Wahlprotokoll: Kirchgemeindepräsidium



Wahlprotokoll: Kirchgemeinderat

Wenn mehrere Personen zu wählen 
sind → Listenwahlverfahren

Unterscheidung zwischen Anzahl 
Wahlzettel und Anzahl Stimmen

Das absolute Mehr errechnet sich 
aufgrund der massgebenden 
Stimmen (nicht Wahlzettel): 
Stimmen geteilt durch doppelte 
Zahl der zu wählenden Personen.

Beispiel hier: 1000 : (2 * 4) = 126



Wahlprotokoll: Kirchgemeinderat



Wahl der Leitung 

der Pfarrei



Wahlprotokoll: Wahl der Leitung der Pfarrei

Besonderheit: Nur vom Bischof 
von Basel für wahlfähig erklärte 
Personen sind wählbar. Andere 
ungültig!

Wenn der Kandidat das absolute 
Mehr verpasst, kommt die Wahl 
nicht zustande!

Leere Wahlzettel werden nicht 
abgezogen, sondern zählen mit, 
um das absolute Mehr zu 
errechnen. 
Sie gelten als Gegenstimmen.



Wahlprotokoll: Wahl der Leitung der Pfarrei



Fragen



Links / Kontakt

Rechtsbuch des Kantons

www.rechtsbuch.tg.ch

Unterlagen der Kath. Landeskirche

https://www.kath-tg.ch/de/wahlen

Kontaktdaten am Wahlwochenende: 

michaela.berger@kath-tg.ch

071 626 11 13

079 742 89 76

http://www.rechtsbuch.tg.ch/
https://www.kath-tg.ch/de/wahlen
https://www.kath-tg.ch/de/wahlen
https://www.kath-tg.ch/de/wahlen
mailto:Michaela.berger@kath-tg.ch
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